
Allgemeine Vertragsbedingungen StromE (AVB StromE) 
Stand 10/2020 

Stadtwerke Zittau GmbH, Friedensstraße 17, 02763 Zittau, Tel. 03583 670-150 

1. Vertragsgrundlagen 
Die Stadtwerke Zittau GmbH (SWZ GmbH) liefert dem Kunden elektrische Energie an eine 
Ladeeinrichtung zum Laden eines Elektromobils (steuerbare Verbrauchseinrichtung) auf 
Grundlage der im Auftrag genannten und der nachfolgenden Bedingungen. Diese werden 
durch die Regelungen der Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV) einschließlich der 
Ergänzenden Bedingungen der SWZ GmbH zur StromGVV in der jeweils gültigen Fassung 
ergänzt. 
 
2. Voraussetzungen der Lieferung 
2.1 Die Lieferung elektrischer Energie erfolgt für Verbrauchsstellen in Niederspannung mit 
einem jährlichen Verbrauch bis 100.000 kWh im Grundversorgungsgebiet der SWZ GmbH 
sowie in weiteren ausgewählten Netzgebieten. Die Belieferung erfolgt ausschließlich an eine 
Ladeeinrichtung des Kunden zum Laden eines Elektromobils (steuerbare Verbrauchseinrich-
tung). 
2.2 Voraussetzung ist weiter, dass die elektrische Energie für die Ladeeinrichtung des Kunden 
über einen separaten Zählpunkt erfasst wird und der örtliche zuständige Netzbetreiber die 
Ladeeinrichtung als Anschluss für eine steuerbare Verbrauchseinrichtung gemäß § 14 a EnWG 
anerkannt hat. 
2.3 Der Kunde gestattet dem Netzbetreiber die Versorgung der Ladeeinrichtung bzw. seiner 
steuerbaren Verbrauchseinrichtung nach § 14a EnWG netzdienlich zu steuern bzw. unterbre-
chen zu lassen. Die Steuer- bzw. Unterbrechungszeiten werden durch den Netzbetreiber 
vorgegeben. Hierauf hat die SWZ GmbH keinen Einfluss. Die Belieferung mit elektrischer 
Energie durch die SWZ GmbH erfolgt insoweit ausschließlich zu Zeiten, in denen der Netzbe-
treiber sein Netz nicht steuert bzw. unterbrochen hat. Die Steuer- bzw. Unterbrechungszeiten 
des Netzbetreibers SWZ GmbH sind derzeit unter www.stadtwerke-zittau.de veröffentlicht. 
2.4 Die SWZ GmbH ist zur Aufnahme der Lieferung nicht verpflichtet, wenn der Anschluss des 
Kunden zum vorgesehenen Lieferbeginn berechtigterweise gesperrt ist. 
2.5 Der Vertragsabschluss setzt voraus, dass keine Außenstände des Kunden gegenüber der 
SWZ GmbH bestehen. 
 
3. Art der Lieferung und Ansprüche bei Versorgungsstörungen 
3.1 Die Bereitstellung der elektrischen Energie erfolgt als Drehstrom mit einer Nennspannung 
von 400 Volt oder als Wechselstrom mit einer Nennspannung von 230 Volt nach DIN IEC 60038 
und EN 50160 am Ende des Hausanschlusses. 
3.2 Ansprüche wegen Versorgungsstörungen im Sinne von § 6 Abs. 3 der StromGVV sind gegen 
den örtlichen Netzbetreiber geltend zu machen. Die Kontaktdaten des örtlichen Netzbetreibers 
teilt die SWZ GmbH dem Kunden auf Anfrage mit. 
 
4. Vertragslaufzeit und Kündigung 
4.1 Die Vertragslaufzeit beginnt mit dem in der Vertragsbestätigung von der SWZ GmbH 
benannten Datum. Eine Belieferung vor Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfrist des Kunden 
erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden. 
4.2.1 Bei Verträgen ohne Preiskonstanz läuft der Vertrag solange weiter, bis er vom 
Kunden oder von der SWZ GmbH mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt wird. 
4.2.2 Bei Verträgen mit Preiskonstanz ist der Kunde bzw. die SWZ GmbH erstmals zum 
Ablauf der Vertragserstlaufzeit berechtigt, den Vertrag mit einer Frist von zwei Wochen zu 
kündigen. Der Vertrag verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn er nicht von einer 
der beiden Seiten mit einer Frist von zwei Wochen jeweils zum Ende der Vertragslaufzeit 
gekündigt wird. Bei einem Umzug ist der Kunde berechtigt, den Vertrag mit einer Frist von 
zwei Wochen zu kündigen. 
4.3 Eine Kündigung nach Ziff. 4 bedarf der Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail). Die SWZ GmbH 
wird einen etwaigen Lieferantenwechsel unentgeltlich und zügig abwickeln.  
4.4 Bei Wegfall einer der Voraussetzungen der Lieferung gemäß Ziff. 2 ist die SWZ GmbH 
berechtigt, den Kunden zu den Allgemeinen Preisen der Grundversorgung abzurechnen. 
 
5. Preisänderungen 
5.1 Im Strompreis sind die folgenden Kosten enthalten: die Beschaffungs- und Vertriebskosten, 
die Umsatzsteuer, die Stromsteuer, die an den Netzbetreiber bzw. Messstellenbetreiber zu 
entrichtenden Entgelte, die Konzessionsabgaben, die Mehrbelastungen aus den Verpflichtun-
gen des Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetzes (KWKG) sowie die Umlagen nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG), nach § 19 Abs. 2 StromNEV (§ 19 StromNEV-Umlage), nach § 17 f. EnWG 
(Offshore-Netzumlage) und nach § 18 AbLaV (abLaV-Umlage). 
5.2 Preisänderungen durch die SWZ GmbH erfolgen im Wege der einseitigen Leistungsbe-
stimmung in Ausübung billigen Ermessens nach § 315 BGB. Der Kunde kann dies nach § 315 
Abs. 3 BGB zivilgerichtlich überprüfen lassen. Bei der einseitigen Leistungsbestimmung durch 
die SWZ GmbH sind ausschließlich Änderungen der Kosten zu berücksichtigen, die für die 
Preisermittlung nach Ziff. 5.1 maßgeblich sind. Die SWZ GmbH ist bei Kostensteigerungen 
berechtigt, bei Kostensenkungen verpflichtet, eine Preisänderung durchzuführen. Bei der 
Preisermittlung ist die SWZ GmbH verpflichtet, Kostensteigerungen nur unter Ansatz gegen-
läufiger Kostensenkungen zu berücksichtigen und eine Saldierung von Kostensteigerungen 
und Kostensenkungen vorzunehmen. 
5.3 Die SWZ GmbH nimmt mindestens alle zwölf Monate eine Überprüfung der Kostenentwick-
lung vor. Die SWZ GmbH hat den Umfang und den Zeitpunkt einer Preisänderung so zu 
bestimmen, dass Kostensenkungen nach denselben betriebswirtschaftlichen Maßstäben 
Rechnung getragen wird wie Kostenerhöhungen. Insbesondere darf die SWZ GmbH Kosten-
senkungen nicht später weitergeben als Kostensteigerungen. 
5.4 Änderungen der Preise werden erst nach brieflicher Mitteilung an die Kunden wirksam, die 
mindestens sechs Wochen vor der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. Die SWZ GmbH 
wird zu den beabsichtigten Änderungen zeitgleich mit der brieflichen Mitteilung an den 
Kunden die Änderung auf ihrer Internetseite veröffentlichen. 
5.5 Ändert die SWZ GmbH die Preise, so hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhal-
tung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisänderung zu 
kündigen. Hierauf wird die SWZ GmbH den Kunden in der brieflichen Mitteilung über die 
bevorstehende Änderung ausdrücklich hinweisen. Die SWZ GmbH hat die Kündigung unver-
züglich nach Eingang in Textform zu bestätigen. Das Recht zur ordentlichen Kündigung nach 
Ziff. 4 bleibt unberührt. 
5.6 Abweichend von vorstehenden Ziff. 5.2 bis 5.5 werden Änderungen der Umsatzsteuer 
gemäß Umsatzsteuergesetz ohne Ankündigung und ohne außerordentliche Kündigungsmög-
lichkeit an den Kunden weitergegeben. 
5.7 Ziff. 5.2 bis 5.5 gelten auch soweit künftig neue Steuern, Abgaben oder sonstige staatlich 
veranlasste, die Beschaffung, Erzeugung, Netznutzung (Übertragung und Verteilung) oder den 
Verbrauch von elektrischer Energie betreffende Mehrbelastungen oder Entlastungen wirksam 
werden. 
5.8 Aktuelle Informationen zu Produkten und Preisen sind unter www.stadtwerke-zittau.de 
veröffentlicht bzw. erhält der Kunde kostenfrei am Service-Telefon: 03583 670-150. 
 
6. Ablesung und Abrechnung; Zahlweisen 
6.1 Die Messeinrichtungen werden nach Aufforderung zu den festgelegten Zeitpunkten vom 
Kunden selbst abgelesen. Die SWZ GmbH ist berechtigt, Dritten gegenüber zu erklären, dass 
die SWZ GmbH die Messdienstleistung durchführt. Die SWZ GmbH ist berechtigt, bei der 
Ermittlung des Zählerstandes zum Vertragsbeginn eine rechnerische Abgrenzung vorzuneh-
men, sofern der Kunde diesen Anfangszählerstand der SWZ GmbH nicht mitgeteilt hat. 
6.2 Die Abrechnung erfolgt einmal pro Jahr. Während des Abrechnungszeitraums werden in 
der Regel monatlich gleich bleibende Abschlagszahlungen erhoben. Die Abrechnung des 
Grundpreises erfolgt taggenau zeitanteilig. Ein Abrechnungsjahr besteht aus 365 Tagen. 

6.3 Der Kunde ist berechtigt, seine Zahlungen an die SWZ GmbH im Wege des Lastschriftver-
fahrens, mittels Dauerauftrag oder Überweisung (auch durch Barüberweisung) zu leisten. 
 
7. Haftung 
7.1 Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der 
Stromversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich 
des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu machen (§ 18 Nieder-
spannungsanschlussverordnung-NAV). 
 
7.2 In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und 
Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden 
nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei Schäden 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder der schuldhaften 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhal-
tung der Vertragspartner vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten). Im Falle einer Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, 
beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des 
Vertrages als mögliche Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berück-
sichtigung der Umstände, die sie kannte oder kennen musste, hätte voraussehen müssen. 
 
8. Datenschutzhinweis 
Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) werden beachtet. Soweit perso-
nenbezogene Daten auch für Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung 
verwendet werden, wird ausdrücklich auf das Widerspruchsrecht des Kunden gem. § 28 Abs. 
4 BDSG hingewiesen. 
 
9. Geltung der StromGVV/Vertragsanpassung/Verschiedenes 
9.1 Soweit in diesem Vertrag nichts Abweichendes bestimmt ist, gelten die Regelungen der 
beiliegenden Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von 
Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz 
(StromGVV) sowie die beiliegenden Ergänzenden Bedingungen der SWZ GmbH zur StromGVV 
entsprechend. 
9.2 Die Regelungen des Vertrages und dieser Bedingungen beruhen auf den gesetzlichen und 
sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, StromGVV, 
StromNZV, MessZV, höchstrichterliche Rechtsprechung, Entscheidungen der Bundesnetzagen-
tur). Das vertragliche Äquivalenzverhältnis kann nach Vertragsschluss durch unvorhersehbare 
Änderungen der gesetzlichen oder sonstigen Rahmenbedingungen (z. B. durch Gesetzesände-
rungen, sofern deren konkreter Inhalt nicht bereits ---- etwa in der Phase zwischen dem Ab-
schluss des förmlichen Gesetzgebungsverfahrens und dem Inkrafttreten ---- absehbar war), die 
die SWZ nicht veranlasst und auf die sie auch keinen Einfluss hat, in nicht unbedeutendem 
Maße gestört werden. Ebenso kann nach Vertragsschluss eine im Vertrag und/oder diesen 
Bedingungen entstandene Lücke nicht unerhebliche Schwierigkeiten bei der Durchführung des 
Vertrages entstehen lassen (etwa wenn die Rechtsprechung eine Klausel für unwirksam 
erklärt), die nur durch eine Anpassung oder Ergänzung zu beseitigen sind. In solchen Fällen ist 
die SWZ GmbH verpflichtet, den Vertrag und diese Bedingungen ---- mit Ausnahme der Preise ---- 
unverzüglich insoweit anzupassen und/oder zu ergänzen, als es die Wiederherstellung des 
Äquivalenzverhältnisses von Leistung und Gegenleistung und/oder der Ausgleich entstandener 
Vertragslücken zur zumutbaren Fort- und Durchführung des Vertragsverhältnisses erforderlich 
macht (z. B. mangels gesetzlicher Überleitungsbestimmungen). Anpassungen des Vertrages 
und dieser Bedingungen nach dieser Ziffer sind nur zum Monats ersten möglich. Die Anpas-
sung wird nur wirksam, wenn die SWZ GmbH dem Kunden die Anpassung spätestens sechs 
Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der 
Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Vertragsanpassung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde von der SWZ 
GmbH in der Mitteilung gesondert hingewiesen. 
9.3 Die SWZ gewährleistet einen unentgeltlichen und zügigen Lieferantenwechsel, soweit 
der bestehende Liefervertrag ordnungsgemäß beendet wurde. Aktuelle Informationen zu 
Wartungsdiensten und -entgelten sind beim örtlich zuständigen Netzbetreiber erhältlich. 
9.4 Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 
9.5 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein 
oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt. 
 
10. Informationen zu Streitbeilegungsverfahren 
10.1 Energieversorgungsunternehmen, Messstellenbetreiber und Messdienstleister (Unter-
nehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern i. S. d. § 13 BGB (Verbraucher) 
insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens 
(Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung 
mit Energie sowie die Messung der Energie betreffen, im Verfahren nach §111a EnWG inner-
halb einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen zu beantworten. Verbraucher-
beschwerden, die den Vertragsabschluss oder die Qualität der Leistungen der SWZ GmbH 
betreffen, sind zu richten an: Stadtwerke Zittau GmbH, Friedensstraße 17, 02763 Zittau oder 
per Telefon an 03583 670- 150 oder per Fax an 03583 670-169 oder per E-Mail an ser-
vice@stadtwerke-zittau.de. 
10.2 Ein Verbraucher kann zur Beilegung von Streitigkeiten unter den Voraussetzungen des § 
111b EnWG ein Schlichtungsverfahren bei der Schlichtungsstelle beantragen. Ein solcher 
Antrag ist erst zulässig, wenn das Unternehmen der Verbraucherbeschwerde nicht spätestens 
nach vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen abgeholfen hat. Sofern ein Verbraucher 
eine Schlichtung bei der Schlichtungsstelle beantragt, ist das Unternehmen verpflichtet 
an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen. Die Schlichtungsstelle ist derzeit erreichbar 
unter: Schlichtungsstelle Energie e. V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Telefon: 030 
27572400, E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de, Internet: www.schlichtungsstelle-
energie.de. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren nach 
dem EnWG zu beantragen, bleibt unberührt. Die Einreichung einer Beschwerde bei der 
Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. 
10.3 Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich über den Verbraucher-
service der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas, Postfach 80 01, 53105 
Bonn, Telefon: 030 22480500 (Mo. ---- Fr. 09:00 ---- 12:00 Uhr), Telefax: 030 22480323, E-Mail: 
verbraucherservice-energie@bnetza.de. 
10.4 Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-Streitbeilegungs-Plattform (OSPlatt-
form) der europäischen Union kostenlose Hilfestellung für die Einreichung einer Verbraucher-
beschwerde zu einem Online-Kaufvertrag oder Online-Dienstleistungsvertrag sowie Informati-
onen über die Verfahren an den Verbraucherschlichtungsstellen in der europäischen Union zu 
erhalten. Die OS-Plattform kann unter folgendem Link aufgerufen werden: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
 
 


